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UIPRE-Press warnt vor TKG: Staatliche Bürgerausforschung seit 01.07.2017  
 
Telekommunikationsdiensten wie mobilcom-debitel / klarmobil.de sind offenbar nach dem neuen 
Telekommunikationsdienstgesetz TKG seit 01.07.2017 „Handlanger“ von Nachrichtendiensten und 
Staat geworden. MD/klarmobil verweigert unter Berufung auf das TKG sogar die Registration 
regulär bei Media-Markt erworbener Prepaid-Sim-Karten. Die vergewaltigenden Eingriffe des 
Bundes in wirtschaftliche Prozesse und Verträge und die Gesamtkriminalisierung von Handy-
Nutzern werden durch Verfügungen des Bundesnetzagentur ergänzt. Der Netzagentur obliegt die 
Gesamtsteuerung und -kontrolle – abgesehen von direkten Datendurchgriffen heute „Befugter nach 
TKG § 112“. Das unbefugte Abhören von Nachrichten über Telekommunikationswege wird nach 
§ 148 Abs. 1 Satz 1 TKG mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe bestraft.  
Das  „befugte Abhören“ und die Überwachung aller Struktur-, Personen-  und Hintergrunddaten 
Hintergrunddaten - und damit die „gesamtstaatlichen Ausforschungs-Eingriffe“ gegen jeden und in 
jeder Datentiefe - ist dagegen bei einer TK-Handy-Sättigung von nahezu 100 Prozent ab 01.07.2017 
gesetzlich frei und gesichert. Eine unabhängige bürgerliche Gegenkontrolle ist ausgeschaltet. 
„Parlamentarischen“ Mehrheiten und Behörden ist damit eine unkontrollierte Kontrolle gegen seine 
Bürger garantiert. Das neue TKG verstößt nach Ansicht des Internationalen Journalistenverbandes 
UIPRE und der Fachvereinigung der Medienberater gegen das Grundgesetz und gesetzliche 
Presserechte. 

Telekommunikationsgesetz (TKG) 
§ 111 Daten für Auskunftsersuchen der Sicherheitsbehörden 
(1) Wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt und dabei 
Rufnummern oder andere Anschlusskennungen vergibt oder Telekommunikationsanschlüsse für 
von anderen vergebene Rufnummern oder andere Anschlusskennungen bereitstellt, hat für die 
Auskunftsverfahren nach den §§ 112 und 113  
 
1. die Rufnummern und anderen Anschlusskennungen, 
2. den Namen und die Anschrift des Anschlussinhabers, 
3. bei natürlichen Personen deren Geburtsdatum, 
4. bei Festnetzanschlüssen auch die Anschrift des Anschlusses, 
5. in Fällen, in denen neben einem Mobilfunkanschluss auch ein Mobilfunkendgerät 

überlassen wird, die Gerätenummer dieses Gerätes sowie 
6. das Datum des Vertragsbeginns 
 
vor der Freischaltung zu erheben und unverzüglich zu speichern, auch soweit diese Daten für 
betriebliche Zwecke nicht erforderlich sind; das Datum des Vertragsendes ist bei Bekanntwerden 
ebenfalls zu speichern. Satz 1 gilt auch, soweit die Daten nicht in Teilnehmerverzeichnisse (§ 104) 
eingetragen werden. Bei im Voraus bezahlten Mobilfunkdiensten ist die Richtigkeit der nach Satz 1 
erhobenen Daten vor der Freischaltung zu überprüfen durch  
 
1. Vorlage eines Ausweises im Sinne des § 2 Absatz 1 des Personalausweisgesetzes, 
2. Vorlage eines Passes im Sinne des § 1 Absatz 2 des Passgesetzes, 
3. Vorlage eines sonstigen gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers 

enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, wozu insbesondere 
auch ein nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannter oder zugelassener Pass, 
Personalausweis oder Pass- oder Ausweisersatz zählt, 

4. Vorlage eines Aufenthaltstitels, 
5. Vorlage eines Ankunftsnachweises nach § 63a Absatz 1 des Asylgesetzes oder einer 

Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung nach § 63 Absatz 1 des Asylgesetzes, 
6. Vorlage einer Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung nach § 60a Absatz 4 

des Aufenthaltsgesetzes oder 



7. Vorlage eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem 
vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, der Gründungsdokumente oder 
gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder durch Einsichtnahme in diese Register oder 
Verzeichnisse und Abgleich mit den darin enthaltenen Daten, sofern es sich bei dem 
Anschlussinhaber um eine juristische Person oder Personengesellschaft handelt, 
soweit die Daten in den vorgelegten Dokumenten oder eingesehenen Registern oder 
Verzeichnissen enthalten sind. Die Überprüfung kann auch durch andere geeignete 
Verfahren erfolgen; die Bundesnetzagentur legt nach Anhörung der betroffenen Kreise 
durch Verfügung im Amtsblatt fest, welche anderen Verfahren zur Überprüfung geeignet 
sind, wobei jeweils zum Zwecke der Identifikation vor Freischaltung der vertraglich 
vereinbarten Mobilfunkdienstleistung ein Dokument im Sinne des Satzes 3 genutzt werden 
muss. Bei der Überprüfung ist die Art des eingesetzten Verfahrens zu speichern; bei 
Überprüfung mittels eines Dokumentes im Sinne des Satzes 3 Nummer 1 bis 6 sind ferner 
Angaben zu Art, Nummer und ausstellender Stelle zu speichern. Für die Identifizierung 
anhand eines elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des 
Personalausweisgesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes gilt § 8 Absatz 
2 Satz 4 des Geldwäschegesetzes entsprechend. Für das Auskunftsverfahren nach § 113 
ist die Form der Datenspeicherung freigestellt. 
 

(2) Die Verpflichtung zur unverzüglichen Speicherung nach Absatz 1 Satz 1 gilt hinsichtlich der 
Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 entsprechend für denjenigen, der geschäftsmäßig 
einen öffentlich zugänglichen Dienst der elektronischen Post erbringt und dabei Daten nach Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 und 2 erhebt, wobei an die Stelle der Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
die Kennungen der elektronischen Postfächer und an die Stelle des Anschlussinhabers nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Inhaber des elektronischen Postfachs tritt. 
 
(3) Wird dem Verpflichteten nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 eine Änderung bekannt, hat er die 
Daten unverzüglich zu berichtigen. In diesem Zusammenhang hat der nach Absatz 1 Satz 1 
Verpflichtete bisher noch nicht erhobene Daten zu erheben und zu speichern, sofern ihm eine 
Erhebung der Daten ohne besonderen Aufwand möglich ist. 
 
(4) Bedient sich ein Diensteanbieter zur Erhebung der Daten nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
eines Dritten, bleibt er für die Erfüllung der Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
verantwortlich. Werden dem Dritten im Rahmen des üblichen Geschäftsablaufes Änderungen der 
Daten nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bekannt, hat er diese dem Diensteanbieter unverzüglich 
zu übermitteln. 
 
(5) Die Daten nach den Absätzen 1 und 2 sind mit Ablauf des auf die Beendigung des 
Vertragsverhältnisses folgenden Kalenderjahres zu löschen. 
 
(6) Eine Entschädigung für die Datenerhebung und -speicherung wird nicht gewährt. 

Telekommunikationsgesetz (TKG) 
§ 112 Automatisiertes Auskunftsverfahren 
(1) Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, hat die nach § 111 Absatz 1 
Satz 1, Absatz 2, 3 und 4 erhobenen Daten unverzüglich in Kundendateien zu speichern, in die 
auch Rufnummern und Rufnummernkontingente, die zur weiteren Vermarktung oder sonstigen 
Nutzung an andere Anbieter von Telekommunikationsdiensten vergeben werden, sowie bei 
portierten Rufnummern die aktuelle Portierungskennung aufzunehmen sind. Der Verpflichtete kann 
auch eine andere Stelle nach Maßgabe des § 11 des Bundesdatenschutzgesetzes beauftragen, 
die Kundendateien zu führen. Für die Berichtigung und Löschung der in den Kundendateien 
gespeicherten Daten gilt § 111 Absatz 3 und 5 entsprechend. In Fällen portierter Rufnummern sind 
die Rufnummer und die zugehörige Portierungskennung erst nach Ablauf des Jahres zu löschen, 
das dem Zeitpunkt folgt, zu dem die Rufnummer wieder an den Netzbetreiber zurückgegeben 
wurde, dem sie ursprünglich zugeteilt worden war. Der Verpflichtete hat zu gewährleisten, dass   
 



1. die Bundesnetzagentur jederzeit Daten aus den Kundendateien automatisiert im Inland 
abrufen kann, 

 
2. der Abruf von Daten unter Verwendung unvollständiger Abfragedaten oder die Suche  

mittels einer Ähnlichenfunktion erfolgen kann. 
 

Der Verpflichtete und sein Beauftragter haben durch technische und organisatorische Maßnahmen 
sicherzustellen, dass ihnen Abrufe nicht zur Kenntnis gelangen können. Die Bundesnetzagentur 
darf Daten aus den Kundendateien nur abrufen, soweit die Kenntnis der Daten erforderlich ist  
 
1. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz oder nach dem Gesetz 

gegen den unlauteren Wettbewerb, 
2. für die Erledigung von Auskunftsersuchen der in Absatz 2 genannten Stellen. 

 
Die ersuchende Stelle prüft unverzüglich, inwieweit sie die als Antwort übermittelten Daten 
benötigt, nicht benötigte Daten löscht sie unverzüglich; dies gilt auch für die Bundesnetzagentur für 
den Abruf von Daten nach Satz 7 Nummer 1. 
 
(2) Auskünfte aus den Kundendateien nach Absatz 1 werden  
 
1. den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden, 
 
2. den Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder für Zwecke der Gefahrenabwehr, 
 
3. dem Zollkriminalamt und den Zollfahndungsämtern für Zwecke eines Strafverfahrens sowie 

dem Zollkriminalamt zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach § 23a des 
Zollfahndungsdienstgesetzes, 

 
4. den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, dem Militärischen 

Abschirmdienst, dem Bundesnachrichtendienst, 
 
5. den Notrufabfragestellen nach § 108 sowie der Abfragestelle für die Rufnummer 124 124, 
 
6. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Anmerkung: BAFIN)sowie 
7. den Behörden der Zollverwaltung für die in § 2 Abs. 1 des 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Zwecke über zentrale Abfragestellen 
 

nach Absatz 4 jederzeit erteilt, soweit die Auskünfte zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
erforderlich sind und die Ersuchen an die Bundesnetzagentur im automatisierten Verfahren 
vorgelegt werden. 
 
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz, dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur sowie dem Bundesministerium der Verteidigung eine Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der geregelt werden  
 
1. die wesentlichen Anforderungen an die technischen Verfahren 
 

a) zur Übermittlung der Ersuchen an die Bundesnetzagentur, 
b) zum Abruf der Daten durch die Bundesnetzagentur von den Verpflichteten 

einschließlich der für die Abfrage zu verwendenden Datenarten und 
c) zur Übermittlung der Ergebnisse des Abrufs von der Bundesnetzagentur an die 

ersuchenden Stellen, 
 

2. die zu beachtenden Sicherheitsanforderungen, 
 
3. für Abrufe mit unvollständigen Abfragedaten und für die Suche mittels einer 

Ähnlichenfunktion  



a) die Mindestanforderungen an den Umfang der einzugebenden Daten zur möglichst 
genauen Bestimmung der gesuchten Person, 

b) die Zeichen, die in der Abfrage verwendet werden dürfen, 
c) Anforderungen an den Einsatz sprachwissenschaftlicher Verfahren, die 

gewährleisten, dass unterschiedliche Schreibweisen eines Personen-, Straßen- 
oder Ortsnamens sowie Abweichungen, die sich aus der Vertauschung, Auslassung 
oder Hinzufügung von Namensbestandteilen ergeben, in die Suche und das 
Suchergebnis einbezogen werden, 

d) die zulässige Menge der an die Bundesnetzagentur zu übermittelnden 
Antwortdatensätze sowie 

 
4. wer abweichend von Absatz 1 Satz 1 aus Gründen der Verhältnismäßigkeit keine 

Kundendateien für das automatisierte Auskunftsverfahren vorhalten muss; in diesen Fällen 
gilt § 111 Absatz 1 Satz 7 entsprechend. 
 

Im Übrigen können in der Verordnung auch Einschränkungen der Abfragemöglichkeit für die in 
Absatz 2 Nr. 5 bis 7 genannten Stellen auf den für diese Stellen erforderlichen Umfang geregelt 
werden. Die technischen Einzelheiten des automatisierten Abrufverfahrens gibt die 
Bundesnetzagentur in einer unter Beteiligung der betroffenen Verbände und der berechtigten 
Stellen zu erarbeitenden Technischen Richtlinie vor, die bei Bedarf an den Stand der Technik 
anzupassen und von der Bundesnetzagentur in ihrem Amtsblatt bekannt zu machen ist. Der 
Verpflichtete nach Absatz 1 und die berechtigten Stellen haben die Anforderungen der 
Technischen Richtlinie spätestens ein Jahr nach deren Bekanntmachung zu erfüllen. Nach dieser 
Richtlinie gestaltete mängelfreie technische Einrichtungen müssen im Falle einer Änderung der 
Richtlinie spätestens drei Jahre nach deren Inkrafttreten die geänderten Anforderungen erfüllen. 
 
(4) Auf Ersuchen der in Absatz 2 genannten Stellen hat die Bundesnetzagentur die 
entsprechenden Datensätze aus den Kundendateien nach Absatz 1 abzurufen und an die 
ersuchende Stelle zu übermitteln. Sie prüft die Zulässigkeit der Übermittlung nur, soweit hierzu ein 
besonderer Anlass besteht. Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung tragen  
 
1. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 7 Nummer 1 die Bundesnetzagentur und 
2. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 7 Nummer 2 die in Absatz 2 genannten Stellen. 

 
Die Bundesnetzagentur protokolliert für Zwecke der Datenschutzkontrolle durch die jeweils 
zuständige Stelle bei jedem Abruf den Zeitpunkt, die bei der Durchführung des Abrufs 
verwendeten Daten, die abgerufenen Daten, ein die abrufende Person eindeutig bezeichnendes 
Datum sowie die ersuchende Stelle, deren Aktenzeichen und ein die ersuchende Person eindeutig 
bezeichnendes Datum. Eine Verwendung der Protokolldaten für andere Zwecke ist unzulässig. Die 
Protokolldaten sind nach einem Jahr zu löschen. 
 
(5) Der Verpflichtete nach Absatz 1 hat alle technischen Vorkehrungen in seinem Verantwortungs-
bereich auf seine Kosten zu treffen, die für die Erteilung der Auskünfte nach dieser Vorschrift 
erforderlich sind. Dazu gehören auch die Anschaffung der zur Sicherstellung der Vertraulichkeit 
und des Schutzes vor unberechtigten Zugriffen erforderlichen Geräte, die Einrichtung eines 
geeigneten Telekommunikationsanschlusses und die Teilnahme an dem geschlossenen 
Benutzersystem sowie die laufende Bereitstellung dieser Vorkehrungen nach Maßgaben der 
Rechtsverordnung und der Technischen Richtlinie nach Absatz 3. Eine Entschädigung für im 
automatisierten Verfahren erteilte Auskünfte wird den Verpflichteten nicht gewährt.       
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